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40/14 - Kreis Coesfeld

Bekanntmachung gem. § 21a der 9. Verordnung zur 
Durchführung des  Bundes- Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 
9. BImSchV) zur Errichtung und zum Betrieb einer ge-
nehmigungspflichtigen	Anlage	zum	Halten	oder	zur	Auf-
zucht von Schweinen in Lüdinghausen

Der Landrat des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Str. 7, 
48653 Coesfeld, hat Herrn Eugen Sibbel, Reckelsum 31, 
59348 Lüdinghausen, mit Datum 10.04.2014 eine Genehmi-
gung mit folgendem verfügenden Teil erteilt:

„Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 4 und 6 Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) in Verbindung mit §§ 1 und 2 der 
Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BIm-
SchV - sowie der Ziffer Nr. 7.1.7.1 G/E des Anhangs zur 4. 
BImSchV die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb 
einer genehmigungspflichtigen Anlage zum Halten oder zur 
Aufzucht von Schweinen mit insgesamt 2.613 Mastschwei-
neplätzen erteilt.“ 

Eingeschlossene Entscheidungen:
• Baugenehmigung gemäß Landesbauordnung Nord-

rhein-Westfalen

Die Maßnahme darf auf dem Grundstück in Lüdinghausen, 
Kreis Coesfeld, Gemarkung Seppenrade, Flur 19, Flurstück 
32, durchgeführt werden.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsmittel-
belehrung:

„Gegen diesen Genehmigungsbescheid können Sie inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsge-
richt Münster, Piusallee 38, 48147 Münster oder Postfach 
80 48, 48043 Münster schriftlich oder in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen (Elektronische 
Rechtsverkehrsverordnung Verwaltungs- und Finanzge-
richte – ERVVO VG/FG) vom 7. November 2012 (GV. NRW 
S. 548) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle Klage einreichen.“ 
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Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Genehmigungsbescheides in der Zeit vom 02.05.2014 
bis einschließlich 15.05.2014 während der Dienststunden an 
folgenden Stellen ausliegt:

- Stadtverwaltung Lüdinghausen, Zimmer 310, 
 Borg 2, 59348 Lüdinghausen
- Kreisverwaltung Coesfeld, Zimmer 222, 
 Friedrich-Ebert-Str. 7, 48653 Coesfeld.

Ich weise darauf hin, dass der Genehmigungsbescheid 
unter Nebenbestimmungen zum Baurecht/Brandschutz, 
Immissionsschutz, Boden- und Gewässerschutz, Veterinär-
recht, Reststoffverbringungs- und Abfallentsorgungsrecht, 
Landschaftsschutz und zum Arbeitsschutz ergangen ist. Mit 
dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben haben, 
als zugestellt.

Coesfeld, den 14.04.2014

Kreis Coesfeld 
Der Landrat  
Im Auftrag
gez. Sentis

41/14 - Kreis Coesfeld

Auflösung	 des	 als	 freier	 Träger	 der	 Jugendhilfe	 aner-
kannten Vereins „Musikwerkstatt Nottuln Gemeinnüt-
zige GmbH“

Gemäß § 75 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Ver-
bindung mit § 25 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) ist durch Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses des Kreises Coesfeld vom 
29.03.2007 die 

Musikwerkstatt Nottuln Gemeinnützige GmbH

als freier Träger der Jugendhilfe im Zuständigkeitsbereich 
des Jugendamtes des Kreises Coesfeld anerkannt worden. 

Die Musikwerkstatt Nottuln Gemeinnützige GmbH ist am 
17.01.2013 aufgelöst worden.
Somit ist die öffentliche Anerkennung hinfällig.

Coesfeld, den 22.04.2014

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Jugendamt 

42/14 - Kreis Coesfeld

Auflösung	 des	 als	 freier	 Träger	 der	 Jugendhilfe	 aner-
kannten Vereins „Spielmannszug der Freiwilligen Feu-
erwehr Nottuln“

Gemäß § 75 Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in Ver-
bindung mit § 25 des Gesetzes zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) ist durch Beschluss 
des Jugendhilfeausschusses des Kreises Coesfeld vom 
16.09.1985 der 

Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Nottuln

als freier Träger der Jugendhilfe im Zuständigkeitsbereich 
des Jugendamtes des Kreises Coesfeld anerkannt worden. 

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Nottuln ist 
am 10.02.2014 aufgelöst worden.
Somit ist die öffentliche Anerkennung hinfällig.

Coesfeld, den 22.04.2014

Kreis Coesfeld 
Der Landrat
Jugendamt 

43/14 - Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Mark Nemeth

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 01.04.2014, Ak-
tenzeichen 36-400143-si, ist zuzustellen an Herrn Mark 
Nemeth, zuletzt wohnhaft in Schneibsteinstraße 3, 84508 
Burgkirchen.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit Anordnung vom 01.04.2014 wurde die öffentliche Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249  Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36-Straßenverkehr
Frau Sicking 

Rechtsgrundlage für diese öffentliche Zustellung ist § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch diese öffentliche Zustellung können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 24.04.2014 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36-Straßenverkehr
Im Auftrag 
gez. Sicking 

44/14 - Stadt Dülmen

Bekanntmachung	 über	 das	 Recht	 auf	 Einsicht	 in	 das		
Wählerverzeichnis	und	die	Erteilung	von	Wahlscheinen	
für	 die	Wahl	 zum	 8.	 Europäischen	 Parlament	 und	 die	
Kommunalwahlen in der Stadt Dülmen am 25. Mai 2014

1.  Das verbundene Wählerverzeichnis zur Wahl des Euro-
päischen Parlaments und zu den Kommunalwahlen der 
Gemeinde für die Europa-Wahlbezirke/die Stimmbezirke 
der Kommunalwahlen wird in der Zeit vom 5. bis zum 
9. Mai 2014 während der Öffnungszeiten von 08:00 bis 
18:00 Uhr in
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der	Stadtverwaltung	Dülmen,	Wahlamt,	
Eingang Marktstraße 30 
(Untergeschoss	Rathaus),

48249 Dülmen

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 Jede/r Wahlberechtigte/r kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu ihrer/seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e 
Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensicht-
gerät möglich. 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist oder einen (getrennten) Wahlschein für die Eu-
ropawahl und einen Wahlschein für die Kommunalwahl 
hat. 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollstän-
dig hält, kann während der Einsichtsfrist, spätestens am 
9. Mai 2014 bis 18.00 Uhr, bei der 

Stadtverwaltung	Dülmen,	Wahlamt,	
Eingang Marktstraße 30

(Untergeschoss	Rathaus),	48249	Dülmen,

 Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen 
Beweismittel beizubringen oder anzugeben. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 4. Mai 2014 eine 
verbundene Wahlbenachrichtigung für die Europawahl 
und die Kommunalwahlen, auf der kenntlich gemacht ist, 
für welche der Wahlen die Wahlberechtigung besteht. 

 Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rückseite 
einen Vordruck für einen gemeinsamen Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins für die Europawahl und eines 
Wahlscheins für die Kommunalwahlen.

 In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk/Stimm-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahl-
berechtigten zu wählen haben. 

 Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten haben, aber glauben, wahlberechtigt zu sein, müs-
sen Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht 
ausüben zu können. 

 Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits getrennte 
Wahlscheine und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 Die	Kommunalwahlen	und	die	Europawahlen	finden	
gleichzeitig	statt.	Wahlberechtigte,	die	bei	den	Kom-
munalwahlen und bei der Europawahl durch Brief-
wahl	 wählen	 wollen,	 müssen	 jeweils	 gesonderte	
Wahlbriefe	absenden.

4.1 Wer einen Wahlschein	 für	die	Europawahl hat, kann 
an der Wahl in dem Kreis Coesfeld durch Stimmabgabe 
in einem beliebigen	Wahlraum des Kreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

4.2 Wer einen Wahlschein	für	die	Kommunalwahlen hat, 
kann an den Kommunalwahlen in seinem/ihrem Wahl-
bezirk durch Stimmabgabe	 im	Wahlraum oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahlunterla-
gen 

• in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberech-
tigte, 

• nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte, 
 
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschul-

den die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis bis zum 4. Mai 2014 oder die Ein-
spruchsfrist bis zum 9. Mai 2014 versäumt haben,

b) wenn das Recht auf Teilnahme an den Wahlen 
erst nach Ablauf der Antragsfrist oder der Ein-
spruchsfrist entstanden ist, 

c) wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfahren 
festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kennt-
nis der Gemeindebehörde gelangt ist. 

 Für die Kommunalwahlen werden nicht in das Wähler-
verzeichnis eingetragene Wahlberechtigte noch bis zum 
09. Mai 2014 von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung bis zu 
diesem Tag durch Eintragung in das Melderegister he-
rausstellt.

 Wahlscheine können mündlich oder schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch 
durch Telefax oder E-Mail gewahrt. Ein telefonisch ge-
stellter Antrag ist unzulässig.

 Wahlscheine können von Wahlberechtigten beantragt 
werden, die

- in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, bis zum 
23. Mai 2014, 18:00 Uhr, im Fall nachweislicher plötz-
licher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums 
nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierig-
keiten möglich macht, noch bis zum Wahltag, 15.00 
Uhr. Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, dass 
ihnen die beantragten Wahlscheine nicht zugegan-
gen sind, können bis zum Tag vor der Wahl, 12:00 
Uhr, neue Wahlscheine beantragen. 

- nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
aber aus den oben unter Buchstabe a) bis c) genann-
ten Gründen Wahlscheine erhalten können, bis zum 
Wahltag,	15.00	Uhr.	

 Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachwei-
sen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte Wahlberech-
tigte können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen, die mindestens 16 Jahre alt 
sein muss. 

6. Mit	dem	weißen	Wahlschein	 für	die	Europawahl	er-
halten	die	Wahlberechtigten	
 
-  einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die 

Europawahl, 
-  einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die 

Europawahl, 
-  einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem 

die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist,

 und 
-  ein Merkblatt für die Briefwahl.
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 Mit	dem	gelben	Wahlschein	für	die	Kommunalwahlen	
erhalten	die	Wahlberechtigten	

 
- je einen amtlichen Stimmzettel für die Gemeinderats-

wahl (Farbe gelb) und die Kreistagswahl (Farbe hell-
grün)

-  den für beide Wahlen gemeinsamen amtlichen grü-
nen Stimmzettelumschlag,

-  einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem 
die Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden 
ist, aufgedruckt ist,

 und 
-  ein Merkblatt für die Briefwahl.

 Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterla-
gen für eine andere Person ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen. 

 Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in die Wahlbriefe 
mit den Stimmzetteln und den Wahlscheinen getrennt für 
die Europawahl und die Kommunalwahlen so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass 

 der Wahlbrief für die	Europawahl	dort	spätestens	am	
Wahltag	bis	18.00	Uhr,	und	

 der Wahlbrief für die Kommunalwahlen	 dort	 späte-
stens	am	Wahltag	bis	16:00	Uhr,	

 eingeht. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den 
Wahlen nicht berücksichtigt. Nähere Hinweise zur Brief-
wahl sind den getrennten Merkblättern für die Briefwahl, 
die mit den Briefwahlunterlagen übersandt werden, zu 
entnehmen.

 Sowohl der rote Wahlbrief für die Europawahl, als auch 
der gelbe Wahlbrief für die Kommunalwahlen werden in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besonde-
re Versendungsform ausschließlich von der Deutschen 
Post AG unentgeltlich befördert. Die Wahlbriefe können 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle ab-
gegeben werden. 

Dülmen, den 23.04.2014

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Lisa Stremlau
Wahlleiterin

45/14 - Sparkasse Westmünsterland

Tagesordnung	 der	 Sitzung	 des	 Sparkassenzweckver-
bandes	Westmünsterland	am	13.	Mai	2014

Am Dienstag, 13. Mai 2014, findet um 17.00 Uhr in der 
Hauptstelle der Sparkasse Westmünsterland, Bahnhofstra-
ße 1 in Ahaus, eine Sitzung der Verbandsversammlung des 
Sparkassenzweckverbandes Westmünsterland – Sparkas-
senzweckverband der Kreise Borken und Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen, Vreden, Isselburg, Stadtlohn und 
Billerbeck – statt.

Tagesordnung:

A.	 öffentlicher	Teil

1. Vorlage des Jahresabschlusses 2013 und des Lagebe-
richtes der Sparkasse Westmünsterland

2. Verschiedenes

B.	 nicht	öffentlicher	Teil

1.  Entlastung der Organe der Sparkasse Westmünsterland

2.  Verwendung des Jahresüberschusses 2013 nach § 25 
SpkG

3.  Genehmigung der Wiederbestellung eines Vorstandsmit-
gliedes durch den Verwaltungsrat

4.  Verschiedenes

im April 2014

Sparkassenzweckverband Westmünsterland 
Sparkassenzweckverband
der Kreise Borken und Coesfeld
und der Städte Coesfeld, Dülmen,
Vreden, Isselburg, Stadtlohn und Billerbeck
gez. Dr. Kai Zwicker
- Landrat -
Vorsitzendes Mitglied
der Verbandsversammlung


